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HERAUSGEBER 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart 
Telefon: 0 711 / 2 28 45 – 0 
Telefax: 0 711 / 2 28 45 – 40 
E-Mail:   info@lzk-bw.de 
Internet: www.lzk-bw.de 
 
 
ALLGEMEINE HINWEISE 
Alle Rechte vorbehalten. Copyright Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.  
Nachdruck, Vervielfältigung, Speicherung auf Datenträgern oder Verbreitung 
mittels elektronischer Systeme – auch auszugsweise – nur mit Zustimmung der 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 

 
 

Lizenzbedingungen zur Software  
"GOZ-Handbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg“ 

 
Der Anwender/Nutzer anerkennt unwiderruflich durch erstmalige Installation 
und/oder erste Benutzung der Software die nachfolgenden Lizenzbedingungen: 
 
§ 1 Umfang der Benutzung 
 
(1)  Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg (im folgenden "LZK" 

genannt) gewährt, gemäß den nachfolgenden Lizenzbedingungen, dem 
Anwender/Nutzer (im folgenden "Nutzer" genannt) der Software das einfache, 
nicht ausschließliche und persönliche Recht, diese Software ausschließlich für 
den privaten Gebrauch zu nutzen. 

 
(2)  Der Nutzer ist berechtigt, 

a) die Software auf einem Einzelrechner zu installieren und anzuwenden, 
b) eine Sicherheitskopie zu eigenen Zwecken zu fertigen. 

 
 
§ 2 Besondere Beschränkungen 
 
Dem Nutzer ist es insbesondere untersagt, 
a)  über den in § 1 Abs. 2 genannten Rahmen hinaus Kopien der Software ganz 

oder auszugsweise auf gleichen oder anderen Trägern zu fertigen; 
b)  die Software abzuändern, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, 

weiterzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu disassemblieren, von der 
Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu 
vervielfältigen, es zu übersetzen oder abzuändern oder vom schriftlichen 
Material abgeleitete Werke zu erstellen; 
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c)  die Software für eine geschäftliche Nutzung an Dritte weiterzugeben, zu 
vermieten, zu verleasen oder in irgendeiner anderen Form kommerziell zu 
verwerten. Dies gilt auch für Kopien der Software; 

d)  die Software oder Kopien davon unentgeltlich oder entgeltlich an Dritte 
weiterzugeben. 

 
 
§ 3 Inhaber von Rechten 
 
(1)  Diese Software ist urheberrechtlich geschützt. Alle aus dem Urheberrecht 

resultierenden Rechte stehen der LZK zu. Das Urheberrecht umfasst 
insbesondere den Programmcode, die Dokumentation, das Erscheinungsbild, 
die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, 
Logos und andere Darstellungsformen innerhalb der Software. 

 
(2)  Der Nutzer erhält nur das individuelle Nutzungsrecht an der Software. Ein 

Erwerb von Rechten an der Software selbst ist damit nicht verbunden. Die 
LZK behält sich alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und 
Verwertungsrechte an der Software vor. 

 
 
§ 4 Dauer des Vertrages 
 
(1)  Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Das Recht des Nutzers zur Benutzung 

der Software erlischt automatisch ohne Kündigung, wenn er eine Bedingung 
dieses  Vertrages verletzt. 

 
(2)  Erlischt das Nutzungsrecht, ist der Nutzer verpflichtet, die Software auf 

seinem Computersystem zu deinstallieren. Er ist des Weiteren verpflichtet, 
alle Kopien der Software, das vollständige schriftliche Material sowie alle 
Kopien desselben, einschließlich etwaiger abgeänderter Exemplare zu 
vernichten. 

 
 
§ 5 Gewährleistung 
 
Die Nutzungsrechte an dieser Software werden dem Nutzer unentgeltlich 
eingeräumt. Es findet daher weder kaufrechtliches noch sonstiges 
Gewährleistungsrecht Anwendung. Der Nutzer akzeptiert dieses Programm in der 
Form, wie es derzeit vorliegt. Dem Nutzer stehen somit keinerlei 
Gewährleistungsansprüche zu. 
 
 
§ 6 Haftungsausschluss 
 
Es wird keine Haftung dafür übernommen, dass die Software für die Zwecke des 
Nutzers geeignet ist, deren Leistungsmerkmale individuellen Ansprüchen 
entsprechen und das Programm mit beim Nutzer vorhandener Software 
zusammenarbeitet. Es obliegt dem Nutzer zu prüfen, ob das Produkt seinen 
Anforderungen genügt. 


